
 
Bezirksregierung Köln      Köln, den 19.08.2020 
Dezernat 33.45 Zeughausstraße 2-10 
- Ländliche Entwicklung und Bodenordnung - Tel.: 0221 / 147 -2033 
Az.: 33.45 - 5 14 04 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Flurbereinigung Betgenhauser Feld 

Prüfung der UVP-Pflicht für den Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen 

Anlagen 

 

In der Flurbereinigung Betgenhauser Feld ist beabsichtigt ca. 1,5 km Wege 

herzustellen; Ca. 1,0 km in wassergebundener Decke, ca. 0,5 km in schwerer 

Befestigung. Etwa. 0,7 km sollen auf vorhandenen Wegen ausgebaut werden. Im 

Rahmen dieser Planung ist es zudem erforderlich ca. 0,9 km unbefestigte Wege und 

0,05 km schwer befestigte Wege zu rekultivieren. Ebenso wird die Lage von ca. 1,7 

ha geplanten Landschaftsgestaltenden Anlagen, die im Zuge der Planfeststellung zur 

L 19 n festgestellt wurden, innerhalb des Flurbereinigungsgebietes verändert. 

Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 3a und 3c des 

Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 117 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) wird festgestellt, dass eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung für die vorgenannten Maßnahmen nicht erforderlich 

ist. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann beim Dezernat 33, der Bezirksregierung 

Köln, Dienstgebäude Robert-Schuman-Straße 51, in 52066 Aachen, Raum 2040 

(Tel. 0221/ 1474120) arbeitstäglich während der Dienststunden eingesehen werden. 

 

Köln, den 19.08.2020    Im Auftrag 

 

 

       gez. Kopka 

       (Ltd. Regierungsvermessungsdirektor) 

Diese öffentliche Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Köln veröffentlicht: 



http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 

Allgemeine datenschutzrechtliche Informationen der Bezirksregierung Köln erhalten 

Sie hier: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/datenschutz/index.html. 

Bereichsspezifische Informationen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 DSGVO erhalten sie 

hier: https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten

schutzhinweise.pdf. Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch 

barrierefrei zur Verfügung. 
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